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Traktandum 5  
 

 

 
Revision Strassenreglement  

Antrag 
Dem revidierten Strassenreglement sei zuzustimmen.  

 
 

 

 
Das revidierte Strassenreglement liegt in der Beilage zur Einsichtnahme auf. Zusätzlich wur-
de eine Synopse erstellt, welche die angepassten sowie gestrichenen Bestimmungen über-
sichtlich darstellt.  
  
Das Strassenreglement wurde nach 22 Jahren nach der aktuellen kantonalen Mustervorlage 
überarbeitet und mit gemeindespezifischen Anliegen ergänzt. Zudem wurde die Finanzierung 
der Erschliessungsanlagen in einem neuen Reglement zentral geregelt.  
  
Hauptsächliche inhaltliche Ergänzungen nebst der allgemeinen Überarbeitung sind:  

• Aufbruchsperre nach Sanierung  
• rechtliche Grundlage zum Pflanzenrückschnitt entlang Gemeindestrassen  
• Kostenteiler im Unterhalt von Werkleitungen  
• Verursachergerechte Finanzierung bei übermässiger Belastung (Verschmutzung, 

Abnutzung)  
  
Für diesbezügliche Fragen oder Unklarheiten steht Ihnen Gemeinderätin Ariane Fankhauser 
(a.fankhauser@niederlenz.ch) auch im Vorfeld der Gemeindeversammlung gerne zur Verfü-
gung.  
 
 

Beilage: 

• Strassenreglement EWG 2025 – Auflage 

• Synopse Strassenreglement EWG 2025 – Auflage  

 

 

 

 


